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Vorschlag fur einen
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Republik Island und dem K 6nigreich Norwegen tiber das Uber gabever fahren zwischen
den Mitgliedstaaten der Européischen Union und Island und Norwegen
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BEGRUNDUNG

1 HINTERGRUND

Mit dem Ubereinkommen soll das Ubergabeverfahren zum Zwecke der Strafverfolgung oder
Strafvollstreckung zwischen den Mitgliedstaaten einerseits und Norwegen und Island
andererseits unter Berlicksichtigung der Bestimmungen des Ubereinkommens vom
27. September 1996 Uber die Audlieferung zwischen den Mitgliedstaaten der EU als
Mindeststandards verbessert werden. Die Vertragsparteien gewdahrleisten nach diesem neuen
Ubereinkommen, dass die Audlieferung in einem Ubergabeverfahren auf der Grundlage eines
Haftbefehls erfolgt. Ein Haftbefehl kann bel Handlungen erlassen werden, die nach den
Rechtsvorschriften des Ausstellungsmitgliedstaats mit einer Frelheitsstrafe oder einer
freiheitsentziehenden Maldregel der Sicherung im Hochstmal? von mindestens zwolf Monaten
bedroht sind, oder bei einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe oder der Anordnung einer
freitheitsentziehenden Maldregel der Sicherung von mindestens vier Monaten.

Nach der Aufnahme von Verhandlungen mit Norwegen und Island mit dem Ziel, die keinen
Schengenbezug aufweisenden Bestimmungen des EU-Auslieferungsiibereinkommens von
1996 auf diese Lander auszuweiten, wurde das Mandat 2002 aktualisiert, nachdem vereinbart
worden war, dass die Auslieferung innerhalb der EU durch ein Ubergabeverfahren im
Rahmen des Europdaischen Haftbefehls ersetzt wirde. Obwohl entschieden wurde, dass der
Europdische Haftbefehl keinen Schengenbezug aufweist, kam der Rat Uberein, dass es
zweckmaldig ware, in Anbetracht der privilegierten Partnerschaft der Schengen-Lander mit
den EU-Mitgliedstaaten das Modell eines Ubergabeverfahrens auf die Schengenlander
anzuwenden.

Der Rat hat die Unterzeichnung des Ubereinkommens zwischen der Européischen Union und
der Republik Island und dem Konigreich Norwegen tber das Ubergabeverfahren zwischen
den Mitgliedstaaten der Europaischen Union und Island und Norwegen mit Beschluss vom
27. Juni 2006 auf der Grundlage der Artikel 24 und 38 des Vertrags tUber die Européische
Union genehmigt.

Das Ubereinkommen wurde noch nicht geschlossen.

Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 werden die
diesbeziiglichen Verfahren der Européischen Union durch Artikel 218 des Vertrags Uber die
Arbeitsweise der Européischen Union geregelt.

Das Ubereinkommen ist vor Uber drei Jahren unterzeichnet worden und sollte jetzt so bald
wie moglich geschlossen werden.

Gemal3 Artikel 218 Absatz 6 Buchstabea des Vertrags Uber die Arbeitsweise der
Européischen Union erlésst der Rat bei Ubereinkiinften in Bereichen, fiir die das ordentliche
Gesetzgebungsverfahren gilt, nach Zustimmung des Europdischen Parlaments enen
Beschluss tiber den Abschluss der Ubereinkunft.

Die Kommission empfiehlt daher dem Rat, nach Zustimmung des Europaischen Parlaments
einen Beschluss tiber den Abschluss des Ubereinkommens zwischen der Européischen Union
und der Republik Island und dem Konigreich Norwegen Uber das Ubergabeverfahren
zwischen den Mitgliedstaaten der Européischen Union und Island und Norwegen zu erlassen.
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2009/0192 (NLE)
Vorschlag fur einen
BESCHLUSSDESRATES

Uiber den Abschluss des Ubereinkommens zwischen der Europaischen Union und der
Republik Island und dem K 6nigreich Norwegen tiber das Uber gabever fahren zwischen
den Mitgliedstaaten der Européischen Union und Island und Norwegen

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag Uber die Arbeitsweise der Européischen Union, insbesondere auf
Artikel 82 Absatz 1 Buchstabe d in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a,

auf Vorschlag der Kommission,
nach Zustimmung des Européischen Parlaments,
in Erwagung nachstehender Grinde:

(1) Mit Beschluss vom 10.Juli 2001 ermé&chtigte der Rat den Ratsvorsitz, mit
Unterstiitzung der Kommission auf der Grundlage der Artikel 24 und 38 des Vertrags
Uber die Europdische Union Ubereinkommen mit Norwegen und Island Uber die
justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen auszuhandeln. Dieser Beschluss wurde
durch den Beschluss des Rates vom 19. Dezember 2002 gedndert. Der Ratsvorsitz
handelte mit Unterstitzung der Kommission ein Ubereinkommen Uber das
Ubergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Européischen Union und Island
und Norwegen aus.

(2 Im Einklang mit dem Beschluss 2006/697/EG des Rates vom 27. Juni 2006" wurde das
Ubereinkommen zwischen der Europaischen Union und der Republik Island und dem
Konigreich Norwegen (iber das Ubergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der
Européischen Union und Island und Norwegen am 28. Juni 2006 vorbehaltlich seines
Abschlusses zu einem spéteren Zeitpunkt unterzeichnet.

(3 Das Ubereinkommen wurde noch nicht geschlossen. Mit Inkrafttreten des Vertrags
von Lissabon am 1. Dezember 2009 werden die diesbezliglichen Verfahren der
Europédischen Union durch Artikel 218 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der
Europdischen Union geregelt.

(4) Das Ubereinkommen sollte geschlossen werden.

5 [Das Vereinigte Konigreich und Irland haben gemald Artikel 3 des Protokolls Nr. 21
Uber die Position des Vereinigten Konigreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der

! ABI. L 292 vom 21.10.2006, S. 1.
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Freiheit, der Sicherheit und des Rechts im Anhang zum Vertrag Uber die Européische
Union und zum Vertrag Uber die Arbeitsweise der Européischen Union schriftlich
mitgeteilt, dass sie sich an der Annahme dieses Beschlusses beteiligen méchten. ]

(6) Déanemark beteiligt sich gemald den Artikeln 1 und 2 des Protokolls Nr. 22 Uber die
Position Danemarks im Anhang zum Vertrag Uber die Europédische Union und zum
Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union nicht an der Annahme dieses
Beschlusses und ist daher weder an das Ubereinkommen gebunden noch zu dessen
Anwendung verpflichtet —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:
Artikel 1

Das Ubereinkommen zwischen der Européischen Union und der Republik Island und dem
Konigreich Norwegen Uber das Ubergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der
Européi schen Union und Island und Norwegen wird hiermit geschlossen.

Der Wortlaut des zu schlieffenden Ubereinkommens ist diesem Beschluss beigefigt.
Artikel 2

Der Président des Rates bestellt die Person, die befugt ist, die Notifizierung nach Artikel 38
Absatz 1 des Ubereinkommens im Namen der Européischen Union vorzunehmen, um die
Zustimmung der Europdischen Union auszudrticken, durch dieses Ubereinkommen gebunden
Zu sein.

Z.E. NOTIFIKATIONEN UND ERKLARUNGEN ZUM ZEITPUNKT DER
NOTIFIKATION NACH ARTIKEL 38 ABSATZE 2 UND 3

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. Er wird im Amtsblatt der
Europaischen Union verdffentlicht.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ubereinkommens wird im Amtsblatt der Européischen
Union verdffentlicht.

Geschehen zu Briissel am

Im Namen des Rates
[Der Prasident]

DE



DE

DE



	1. HINTERGRUND
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3
	Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. Er wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.
	Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Übereinkommens wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

